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Vollzug der Wassergesetze; 
Standortbezogene Vorprüfung über die 
Umweltverträglichkeit der Grundwasser-
entnahme aus den beiden Brunnen auf 
Fl.Nrn. 1537 und 1687 der Gemarkung 
Hallstadt für die Eigenversorgung mit 
Brauchwasser zu Kühlzwecken und zur 
Gartenbewässerung durch die Dr. Robert 
Pfleger Chemische Fabrik GmbH 
 
Mit Bescheid des Landratsamtes Bamberg vom 
21. Januar 1998 erhielt die Dr. Robert Pfleger 
Chemische Fabrik GmbH eine beschränkte was-
serrechtliche Erlaubnis zum Zutagefördern von 
Grundwasser für die Eigenversorgung mit Brauch-
wasser zu Kühlzwecken (Klimaanlagen) und zur 
Gartenbewässerung aus den beiden Brunnen auf 
Fl.Nr. 1537 und Fl.Nr. 1687 der Gemarkung 
Hallstadt. Mit Änderungsbescheid vom 9. März 
1998 wurde der erlaubte Benutzungsumfang bei 
dem Brunnen auf Fl.Nr. 1537, Gmkg. Hallstadt, 
von jährlich 2.000 m³ auf 3.000 m³ erhöht; bei dem 
Brunnen auf Fl.Nr. 1687, Gmkg. Hallstadt, wurde 
die zulässige Entnahmemenge von jährlich 1.000 
m³ auf ebenfalls 3.000 m³ erhöht. Mit Änderungs-
bescheid vom 12. Dezember 2007 wurde die be-
schränkte Erlaubnis bis zum 31. Dezember 2017 
verlängert. 
 
Die Dr. Robert Pfleger Chemische Fabrik GmbH 
hat nun die erneute Verlängerung der beschränk-
ten wasserrechtlichen Erlaubnis beantragt. Der 
erlaubte Benutzungsumfang von bis zu 6.000 m³/a 
war in den vergangenen Jahren für die Eigenver-
sorgung mit Brauchwasser zu Kühlzwecken (Kli-
maanlagen) und zur Gartenbewässerung ausrei-
chend.  
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Gemäß §§ 3 a, b und c in Verbindung mit Anlage 1 
Ziffer 13.3.3 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG) hat eine standortbezogene 
Vorprüfung des Vorhabens stattgefunden. Diese 
hat ergeben, dass das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 
Kronach sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
durch die geplante Grundwasserentnahme bei 
Einhaltung der vorgeschlagenen Bedingungen und 
Auflagen keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten. Die Notwendigkeit zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
wird aus fachlicher Sicht nicht gesehen. 
 
Laut Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-
hörde am Landratsamt Bamberg besteht aus Sicht 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Einverständnis mit der beantragten Grundwasser-
benutzung. Die Notwendigkeit zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird aus fach-
licher Sicht nicht gesehen. Allerdings sollte die 
Gartenbewässerung möglichst sparsam erfolgen, 
da sich im Bereich des Gartens ökologisch wert-
volle Trockenwiesen entwickeln können. 
 
Für die Grundwasserentnahme besteht deshalb 
keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.  
 
Bamberg, 01.02.2017 
 

Landratsamt Bamberg 
___________________________________________ 
 
 
Immissionsschutzrechtliches Genehmi-
gungsverfahren für die Sponsel GbR, 
Siegritz 17, 91332 Heiligenstadt i. OFr.; 
Bekanntmachung gemäß § 3 a Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) 
 
Die Sponsel GbR, Siegritz 17, 91332 Heiligenstadt 
i. OFr,. betreibt auf dem Betriebsgrundstück 
Fl.Nrn. 173 und 173/1 der Gemarkung Siegritz 
eine mit baurechtlichem Bescheid vom 13.04.2005 
(Az. 1/04001575) genehmigte Anlage zur Erzeu-
gung und Verwertung von Biogas. Die Anlage hat 
bisher eine Feuerungswärmeleistung von 0,510 
MW. 
 
Mit Vorlage von Antragsunterlagen beim Landrats-
amt Bamberg am 24.02.2016 beantragt die Spon-
sel GbR die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung für die Erweiterung der Biogasanlage um 
einen zweiten Biogasmotor, die Errichtung eines 
neuen Fermenters und den Austausch des beste-
henden Biogasmotors. Durch die geplanten Ände-
rungen erhöht sich die Feuerungswärmeleistung 

der Anlage auf maximal 1,371 MW. Die jährliche 
Biogaserzeugungsmenge beträgt künftig ca. 2,112 
Mio. Normkubikmeter im Jahr.  
 
Gemäß §§ 3 a und 3 c Satz 2 UVPG i.V.m. Nr. 
1.2.2.2 der Anlage 1 hierzu hat eine standortbezo-
gene Vorprüfung des Einzelfalles stattgefunden. 
Diese hat ergeben, dass durch das Vorhaben kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
zu erwarten sind. 
 
Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 
Kronach sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht 
zu erwarten, sofern die Anlage ordnungsgemäß 
errichtet und betrieben wird. 
 
Laut Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-
hörde sind aus naturschutzfachlicher Sicht keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
 
Laut Stellungnahme des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege liegt das Anlagengrundstück 
im Randbereich des Bodendenkmals D-4-6133-
0186 „Grabhügel verebnet, vorgeschichtlicher 
Zeitstellung“. Das Bodendenkmal ist in seinem 
derzeitigen Zustand zu erhalten. Bei Beachtung 
der Nebenbestimmungen einer für die Bodenein-
griffe erforderlichen denkmalschutzrechtlichen 
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG sind aus 
denkmalschutzrechtlicher Sicht keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ist damit nicht erforderlich. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
 
Bamberg, 16.02.2017 
 

Landratsamt Bamberg 
___________________________________________ 
 
 
Bundestagswahl am 24. September 2017; 
Bekanntmachung über die Aufforderung 
zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 
am 24. September 2017 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
für den Wahlkreis 236 Bamberg 

Aufforderung zur Einreichung von 
Kreiswahlvorschlägen 

 
Für die Durchführung der Bundestagswahl sind 
insbesondere das Bundeswahlgesetz (BWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 
(BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Dreiundzwanzigsten Gesetzes zur Ände-
rung des Bundeswahlgesetzes vom 3. Mai 2016 
(BGBl I S. 1062), und die Bundeswahlordnung 
(BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
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19. April 2002 (BGBl I S. 1376), zuletzt geändert 
durch Art. 1 der Zehnten Verordnung zur Ände-
rung der Bundeswahlordnung vom 13. Mai 2013 
(BGBl I S. 1255) maßgeblich.  
 
Hiermit fordere ich die Parteien und die Wahlbe-
rechtigten zur möglichst frühzeitigen Einreichung 
der Kreiswahlvorschläge auf (§ 32 BWO). Die 
Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter 
spätestens am 
 

17. Juli 2017, 18:00 Uhr 
 
schriftlich einzureichen (§ 19 BWG). 
 
Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen 
zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters befin-
det sich im Rathaus Maxplatz, Zimmer Nr. 123, 
Maximiliansplatz 3, 96047 Bamberg. 
 
A. Voraussetzungen für die Einreichung von 

Kreiswahlvorschlägen 
 
1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien 

und nach Maßgabe des § 20 BWG von 
Wahlberechtigten eingereicht werden (§ 18 
Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem 
Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag ein-
reichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 

 
2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder 

in einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge un-
unterbrochen mit mindestens fünf Abgeord-
neten vertreten waren, können als solche 
einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, 
wenn sie spätestens am 19. Juni 2017 bis 
18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter (Statisti-
sches Bundesamt, Gustav-Stresemann-
Ring 11, 65189 Wiesbaden) ihre Beteiligung 
an der Wahl schriftlich angezeigt haben und 
der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigen-
schaft festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 BWG). 
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter wel-
chem Namen sich die Partei an der Wahl 
beteiligen will. Die Anzeige muss von min-
destens drei Mitgliedern des Bundesvor-
stands, darunter dem Vorsitzenden oder 
seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Par-
tei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vor-
stand der jeweils obersten Parteiorganisati-
on an die Stelle des Bundesvorstands. Die 
schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie ein Nachweis 
über die satzungsgemäße Bestellung des 
Vorstands sind der Anzeige beizufügen. 
Der Anzeige sollen Nachweise über die 
Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
des Parteiengesetzes beigefügt werden. 

 
3. Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens 

am 7. Juli 2017 für alle Wahlorgane verbind-
lich fest, welche Parteien im Deutschen 

Bundestag oder in einem Landtag seit deren 
letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschlä-
ge ununterbrochen mit mindestens fünf Ab-
geordneten vertreten waren und welche 
Vereinigungen, die ihre Beteiligung ange-
zeigt haben, für die Wahl als Parteien anzu-
erkennen sind (§ 18 Abs. 4 BWG). Gegen 
eine Feststellung, die sie an der Einreichung 
von Wahlvorschlägen hindert, kann eine 
Partei oder Vereinigung binnen vier Tagen 
nach deren Bekanntgabe Beschwerde zum 
Bundesverfassungsgericht erheben. In die-
sem Fall ist die Partei oder Vereinigung von 
den Wahlorganen bis zur Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, längstens bis 
zum Ablauf des 27. Juli 2017 wie eine wahl-
vorschlagsberechtigte Partei zu behandeln 
(§ 18 Abs. 4a BWG). 

 
B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

 
1. Als Bewerber kann in einem Kreiswahlvor-

schlag nur benannt werden, wer 
 

a) am Wahltag Deutscher im Sinne des Ar-
tikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat 
und nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen ist, 
 

b) als Bewerber einer Partei nicht Mitglied 
einer anderen als der den Kreiswahlvor-
schlag einreichenden Partei ist und in 
einer Mitgliederversammlung zur Wahl 
eines Wahlkreisbewerbers oder in einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreter-
versammlung entsprechend den Best-
immungen des § 21 BWG in geheimer 
Abstimmung hierzu gewählt worden ist, 
 

c) seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt 
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 
 

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Na-
men eines Bewerbers enthalten. Jeder Be-
werber kann nur in einem Wahlkreis und 
hier nur in einem Kreiswahlvorschlag be-
nannt werden. 

 
2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Mus-

ter der Anlage 13 zur BWO eingereicht wer-
den. Er muss enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO) 

 
a) den Familiennamen, die Vornamen, den 

Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, 
den Geburtsort und die Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers, 
 

b) den Namen der einreichenden Partei 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 
BWG) deren Kennwort. 
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3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen 
und Anschriften der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson ent-
halten. 

 
4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von 

mindestens drei Mitgliedern des Vorstands 
des Landesverbandes, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter, persön-
lich und handschriftlich zu unterzeichnen. 
Hat eine Partei in Bayern keinen Landesver-
band oder keine einheitliche Landesorgani-
sation, so müssen die Kreiswahlvorschläge 
von den Vorständen der nächstniedrigen 
Gebietsverbände, in deren Bereich der 
Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unter-
zeichnet sein. Die Unterschriften des einrei-
chenden Vorstands genügen, wenn er in-
nerhalb der Einreichungsfrist nachweist, 
dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, 
dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der 
anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 34 
Abs. 2 BWO). 

 
5. Die Kreiswahlvorschläge der unter Buchsta-

be A Nr. 2. genannten Parteien müssen au-
ßerdem von mindestens 200 Wahlberechtig-
ten des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlbe-
rechtigung der Unterzeichner muss im Zeit-
punkt der Unterzeichnung gegeben sein und 
ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags 
nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). 

 
6. Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergrup-

pen und Einzelbewerber) müssen von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz 
2 gilt entsprechend. Hierbei haben drei Un-
terzeichner ihre Unterschriften auf dem 
Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 

 
7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vor-

hergehenden Nummern 5 und 6 von min-
destens 200 Wahlberechtigten unterzeich-
net sein, so sind die Unterschriften auf amt-
lichen Formblättern nach Anlage 14 zur 
BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 4 
BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt für 
eine Unterstützungsunterschrift kann nur ei-
ne Unterschrift geleistet werden. Die Form-
blätter werden auf Anforderung vom Kreis-
wahlleiter kostenfrei geliefert. 
 
Bei der Anforderung sind Familienname, 
Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) 
des vorzuschlagenden Bewerbers anzuge-
ben. Wird bei der Anforderung der Nach-
weis erbracht, dass für den Bewerber im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß 
§ 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetra-
gen ist, wird anstelle seiner Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsan-

schrift verwendet; die Angabe eines Post-
fachs genügt nicht. 

 
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvor-
schlags, der den Kreiswahlvorschlag einrei-
chen will, sind außerdem bei Parteien deren 
Name und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort an-
zugeben. Die vorgenannten Angaben zum 
Bewerber und zum Wahlvorschlagsträger 
sind vom Kreiswahlleiter im Kopf der Form-
blätter zu vermerken. 

 
Parteien haben ferner die Aufstellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung nach § 21 BWG zu bestätigen. 

 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Form-
blatt oder gesondert (nach dem Muster der 
Anlage 14 zur BWO) eine Bescheinigung 
seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass 
er im Wahlkreis wahlberechtigt ist. 

 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreis-
wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeich-
net, so ist seine Unterschrift auf allen weite-
ren Kreiswahlvorschlägen ungültig.  

 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen 
erst nach Aufstellung des Bewerbers durch 
eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig. 

 
8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 

 
a) Die Erklärung des vorgeschlagenen 

Bewerbers nach dem Muster der Anla-
ge 15 zur BWO, dass er seiner Aufstel-
lung zustimmt und für keinen anderen 
Wahlkreis seine Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerber gegeben hat, bei 
Kreiswahlvorschlägen von Parteien ein-
schließlich der Versicherung an Eides 
statt, dass er nicht Mitglied einer ande-
ren als der den Wahlvorschlag einrei-
chenden Partei ist, 

 
b) eine Bescheinigung der zuständigen 

Gemeindebehörde nach dem Muster 
der Anlage 16 zur BWO, dass der Be-
werber wählbar ist, 

 
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien 

eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Beschlussfassung der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung, in der der 
Bewerber aufgestellt worden ist, im Fal-
le eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 
BWG auch eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die wiederholte Abstim-
mung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 
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BWG vorgeschriebenen Versicherung 
an Eides statt. Die Niederschrift soll 
nach dem Muster der Anlage 17 gefer-
tigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 abge-
geben werden, 

 
d) die erforderliche Zahl von Unterstüt-

zungsunterschriften nebst Bescheini-
gungen des Wahlrechts der Unterzeich-
ner (siehe Buchstabe B Nr. 7), sofern 
der Kreiswahlvorschlag von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
unterzeichnet sein muss. 

 
9. Die einzureichenden Unterlagen sind in 

Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die 
Schriftform ist dann gegeben, wenn die 
schriftlich einzureichenden Unterlagen per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sind und beim zuständigen Wahlorgan im 
Original vorliegen. Die Schriftform ist durch 
E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

 
C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahl-

vorschlägen sowie Beseitigung von Mängeln 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemein-
same schriftliche Erklärung der Vertrauensper-
son und der stellvertretenden Vertrauensper-
son zurückgenommen werden, solange nicht 
über seine Zulassung entschieden ist. Ein von 
mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeich-
neter Kreiswahlvorschlag kann auch von der 
Mehrheit der Unterzeichner durch eine von 
ihnen persönlich und handschriftlich vollzoge-
ne Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 
BWG). 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein 
Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson 
und nur dann geändert werden, wenn der Be-
werber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das 
Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht ein-
gehalten zu werden, der Unterschriften nach 
den Punkten B.5. und B.6. bedarf es nicht. 
Nach der Entscheidung über die Zulassung 
des Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung 
ausgeschlossen (§ 24 BWG). 
 
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter 
sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag 
durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu be-
seitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist 
können nur noch Mängel an sich gültiger 
Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 BWG). 
 

D. Auskunft und Vordrucke 
 
Auskunft zur Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen erteilt das Büro des Kreiswahlleiters: 
Stadt Bamberg, Ordnungsamt, Maximilians-
platz 3, Raum 123, Telefon 0951/87-12 60, 

Telefax 0951/87-19 79, E-Mail: wah-
len@stadt.bamberg.de 
 
Dort sind auch die amtlich vorgeschriebenen 
Vordrucke nach Anlage 14 (Unterstützungsun-
terschriften) sowie die weiteren Vordrucke 
nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO 
für die Einreichung von Wahlvorschlägen kos-
tenfrei erhältlich. Letztgenannte Vordrucke sind 
auch im Internetangebot des Landeswahllei-
ters unter www.wahlen.bayern.de abrufbar. 
 

Bamberg, 01.02.2017 
 

Der Kreiswahlleiter 
Andreas Starke 

Oberbürgermeister 
 
 

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 
am 24. September 2017 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
für den Wahlkreis 240 Kulmbach 
Aufforderung zur Einreichung von 

Kreiswahlvorschlägen 
 

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind 
insbesondere das Bundeswahlgesetz (BWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 
1993 (BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Dreiundzwanzigsten Gesetzes 
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 
3. Mai 2016 (BGBl I S. 1062), und die Bundes-
wahlordnung (BWO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl I 
S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1 der Zehn-
ten Verordnung zur Änderung der Bundeswahl-
ordnung vom 13. Mai 2013 (BGBl I S. 1255) 
maßgeblich.  
 
Hiermit fordere ich die Parteien und die Wahlbe-
rechtigten zur möglichst frühzeitigen Einreichung 
der Kreiswahlvorschläge auf (§ 32 BWO). Die 
Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter 
spätestens am 
 

17. Juli 2017, 18:00 Uhr 
 
schriftlich einzureichen (§ 19 BWG). 
 
Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen 
zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters befin-
det sich im Landratsamt Kulmbach, Konrad-
Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach, Zimmer-Nr. 
133. 
 
A. Voraussetzungen für die Einreichung von 

Kreiswahlvorschlägen 
 

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien 
und nach Maßgabe des § 20 BWG von 
Wahlberechtigten eingereicht werden (§ 18 
Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem 
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Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag 
einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 

 
2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder 

in einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge un-
unterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren, können als sol-
che einen Kreiswahlvorschlag nur einrei-
chen, wenn sie spätestens am 19. Juni 
2017 bis 18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter 
(Statistisches Bundesamt, Gustav-
Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden) 
ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich an-
gezeigt haben und der Bundeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt 
hat (§ 18 Abs. 2 BWG). 
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter wel-
chem Namen sich die Partei an der Wahl 
beteiligen will. Die Anzeige muss von min-
destens drei Mitgliedern des Bundesvor-
stands, darunter dem Vorsitzenden oder 
seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Par-
tei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vor-
stand der jeweils obersten Parteiorganisati-
on an die Stelle des Bundesvorstands. Die 
schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie ein Nachweis 
über die satzungsgemäße Bestellung des 
Vorstands sind der Anzeige beizufügen. 
Der Anzeige sollen Nachweise über die 
Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
des Parteiengesetzes beigefügt werden. 

 
3. Der Bundeswahlausschuss stellt spätes-

tens am 7. Juli 2017 für alle Wahlorgane 
verbindlich fest, welche Parteien im Deut-
schen Bundestag oder in einem Landtag 
seit deren letzter Wahl aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit min-
destens fünf Abgeordneten vertreten waren 
und welche Vereinigungen, die ihre Beteili-
gung angezeigt haben, für die Wahl als 
Parteien anzuerkennen sind (§ 18 Abs. 4 
BWG). Gegen eine Feststellung, die sie an 
der Einreichung von Wahlvorschlägen hin-
dert, kann eine Partei oder Vereinigung 
binnen vier Tagen nach deren Bekanntgabe 
Beschwerde zum Bundesverfassungsge-
richt erheben. In diesem Fall ist die Partei 
oder Vereinigung von den Wahlorganen bis 
zur Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts, längstens bis zum Ablauf des 
27. Juli 2017 wie eine wahlvorschlagsbe-
rechtigte Partei zu behandeln (§ 18 Abs. 4a 
BWG). 

 
B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 

1. Als Bewerber kann in einem Kreiswahlvor-
schlag nur benannt werden, wer 

a) am Wahltag Deutscher im Sinne des Ar-
tikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat 
und nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen ist, 
 

b) als Bewerber einer Partei nicht Mitglied 
einer anderen als der den Kreiswahlvor-
schlag einreichenden Partei ist und in 
einer Mitgliederversammlung zur Wahl 
eines Wahlkreisbewerbers oder in einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreter-
versammlung entsprechend den Best-
immungen des § 21 BWG in geheimer 
Abstimmung hierzu gewählt worden ist, 
 

c) seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt 
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 
 

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Na-
men eines Bewerbers enthalten. Jeder Be-
werber kann nur in einem Wahlkreis und 
hier nur in einem Kreiswahlvorschlag be-
nannt werden. 
 

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem 
Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht 
werden. Er muss enthalten (§ 34 Abs. 1 
BWO) 

 
a) den Familiennamen, die Vornamen, den 

Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, 
den Geburtsort und die Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers, 
 

b) den Namen der einreichenden Partei 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 
BWG) deren Kennwort. 
 

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen 
und Anschriften der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. 

 
4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von 

mindestens drei Mitgliedern des Vorstands 
des Landesverbandes, darunter dem Vor-
sitzenden oder seinem Stellvertreter, per-
sönlich und handschriftlich zu unterzeich-
nen. Hat eine Partei in Bayern keinen Lan-
desverband oder keine einheitliche Lan-
desorganisation, so müssen die Kreiswahl-
vorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 
gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschrif-
ten des einreichenden Vorstands genügen, 
wenn er innerhalb der Einreichungsfrist 
nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine 
schriftliche, dem Satz 1 entsprechende 
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstän-
de vorliegt (§ 34 Abs. 2 BWO). 
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5. Die Kreiswahlvorschläge der unter Buch-
stabe A Nr. 2. genannten Parteien müssen 
außerdem von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Die 
Wahlberechtigung der Unterzeichner muss 
im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 
sein und ist bei Einreichung des Kreiswahl-
vorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 
Satz 2 BWG). 

 
6. Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergrup-

pen und Einzelbewerber) müssen von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG); Nr. 5 
Satz 2 gilt entsprechend. Hierbei haben 
drei Unterzeichner ihre Unterschriften auf 
dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 

 
7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den 

vorhergehenden Nummern 5 und 6 von 
mindestens 200 Wahlberechtigten unter-
zeichnet sein, so sind die Unterschriften auf 
amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur 
BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 4 
BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt für 
eine Unterstützungsunterschrift kann nur 
eine Unterschrift geleistet werden. Die 
Formblätter werden auf Anforderung vom 
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert. 

 
Bei der Anforderung sind Familienname, 
Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) 
des vorzuschlagenden Bewerbers anzuge-
ben. Wird bei der Anforderung der Nach-
weis erbracht, dass für den Bewerber im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß 
§ 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetra-
gen ist, wird anstelle seiner Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsan-
schrift verwendet; die Angabe eines Post-
fachs genügt nicht. 
 
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvor-
schlags, der den Kreiswahlvorschlag einrei-
chen will, sind außerdem bei Parteien deren 
Name und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort an-
zugeben. Die vorgenannten Angaben zum 
Bewerber und zum Wahlvorschlagsträger 
sind vom Kreiswahlleiter im Kopf der Form-
blätter zu vermerken. 
 
Parteien haben ferner die Aufstellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung nach § 21 BWG zu bestätigen. 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Form-
blatt oder gesondert (nach dem Muster der 
Anlage 14 zur BWO) eine Bescheinigung 

seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass 
er im Wahlkreis wahlberechtigt ist. 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreis-
wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeich-
net, so ist seine Unterschrift auf allen weite-
ren Kreiswahlvorschlägen ungültig.  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen 
erst nach Aufstellung des Bewerbers durch 
eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig. 

 
8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 

 
a) Die Erklärung des vorgeschlagenen 

Bewerbers nach dem Muster der Anla-
ge 15 zur BWO, dass er seiner Aufstel-
lung zustimmt und für keinen anderen 
Wahlkreis seine Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerber gegeben hat, bei 
Kreiswahlvorschlägen von Parteien ein-
schließlich der Versicherung an Eides 
statt, dass er nicht Mitglied einer ande-
ren als der den Wahlvorschlag einrei-
chenden Partei ist, 

 
b) eine Bescheinigung der zuständigen 

Gemeindebehörde nach dem Muster 
der Anlage 16 zur BWO, dass der Be-
werber wählbar ist, 

 
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien 

eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Beschlussfassung der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung, in der der 
Bewerber aufgestellt worden ist, im Fal-
le eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 
BWG auch eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die wiederholte Abstim-
mung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 
BWG vorgeschriebenen Versicherung 
an Eides statt. Die Niederschrift soll 
nach dem Muster der Anlage 17 gefer-
tigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 abge-
geben werden, 

 
d) die erforderliche Zahl von Unterstüt-

zungsunterschriften nebst Bescheini-
gungen des Wahlrechts der Unterzeich-
ner (siehe Buchstabe B Nr. 7), sofern 
der Kreiswahlvorschlag von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
unterzeichnet sein muss. 

 
9. Die einzureichenden Unterlagen sind in 

Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die 
Schriftform ist dann gegeben, wenn die 
schriftlich einzureichenden Unterlagen per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sind und beim zuständigen Wahlorgan im 
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Original vorliegen. Die Schriftform ist durch 
E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

 
C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahl-

vorschlägen sowie Beseitigung von Mängeln 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemein-
same schriftliche Erklärung der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauens-
person zurückgenommen werden, solange 
nicht über seine Zulassung entschieden ist. 
Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten 
unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann 
auch von der Mehrheit der Unterzeichner 
durch eine von ihnen persönlich und hand-
schriftlich vollzogene Erklärung zurückge-
nommen werden (§ 23 BWG). 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein 
Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson 
und nur dann geändert werden, wenn der 
Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. 
Das Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht 
eingehalten zu werden, der Unterschriften 
nach den Punkten B.5. und B.6. bedarf es 
nicht. Nach der Entscheidung über die Zu-
lassung des Kreiswahlvorschlags ist jede 
Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG). 
 
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter 
sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag 
durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu 
beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist 
können nur noch Mängel an sich gültiger 
Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 
BWG). 
 

D. Auskunft und Vordrucke 
 
Auskunft zur Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen erteilt das Büro des Kreiswahlleiters: 
 
Landratsamt Kulmbach, Konrad-Adenauer-Str. 
5 in 95326 Kulmbach, Raum Zimmer-Nr. 133, 
Telefon 09221/707-296, Telefax 09221/707 
95 296, E-Mail wahlen@landkreis-
kulmbach.de.  
 
Dort sind auch die amtlich vorgeschriebenen 
Vordrucke nach Anlage 14 (Unterstützungsun-
terschriften) sowie die weiteren Vordrucke 
nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO 
für die Einreichung von Wahlvorschlägen kos-
tenfrei erhältlich. Letztgenannte Vordrucke sind 
auch im Internetangebot des Landeswahllei-
ters unter www.wahlen.bayern.de abrufbar. 
 
 

Kulmbach, den 30.01.2017 
 

Der Kreiswahlleiter 
Klaus Peter Söllner 

Landrat 
___________________________________________ 

Haushaltssatzung 2017 
Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt 
und Landkreis Bamberg 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Haushalts-
satzung des Zweckverbandes Müllheizkraftwerk 
Stadt und Landkreis Bamberg für das Haushalts-
jahr 2017 im Amtsblatt der Regierung von Ober-
franken Nr. 2 / 2017 vom 23.02.2017 amtlich be-
kannt gemacht wird. 
 
Bamberg, 16.02.2017 
 

Landratsamt Bamberg 
___________________________________________ 
 
 
Aktualisierte Rufnummern für den Notfall; 
Stand 01.02.2017 
 
Der Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim gibt 
die aktualisierte Liste der Rufnummern für den 
Notfall bekannt: 
 

Stand: 01.02.2017 

110 Polizeinotruf 
für die polizeiliche Gefahrenabwehr.  
 

Erreichbarkeit rund um die Uhr. 

112 Integrierte Leitstelle 
Erreichbarkeit rund um die Uhr.  
 

Rettungsnotruf bei medizinischer 
Lebensgefahr oder vermeintlicher 
Lebensgefahr.  
 

Notfall-Fax für Gehörlose: 112 (Fax-
Gerät) bzw. +49 951 19222 (App) 
 

Feuerwehrnotruf bei Feuer und 
dringender technischer Hilfe, wenn 
ohne diese Menschen, Tiere oder 
Sachgüter in Gefahr geraten oder 
vernichtet würden. 
 

Erreichbarkeit rund um die Uhr. 
 

Anforderung von qualifiziertem  
Krankentransport. 

116 117 Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
bei plötzlichen Erkrankungen und 
Verletzungen, die ärztliche Behand-
lung erfordern und Ihr Haus- oder 
Facharzt oder dessen Vertretung 
nicht erreichbar ist.  
Erreichbarkeit rund um die Uhr. 
 

Bereitschaftsdienstzeiten der Ärzte: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 
18:00 Uhr bis 8:00 Uhr, Mittwoch 
13:00 Uhr bis 08:00 Uhr, Freitag 
13:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr 
und an Feiertagen vom Vorabend 
um 18:00 Uhr bis zum nächsten 
Werktag 08:00 Uhr. 
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0800- 

66 49 289 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

 

für Stadt und Landkreis Bamberg an 
Samstagen, Sonntagen u. Feierta-
gen.  
Notdienst ebenso laut Tageszeitung 
und Internet 
(www.zahnnotdienst.de) 

0951- 

700 20 70 
Bereitschaftsdienstpraxis 
im Klinikum am Bruderwald in 
Bamberg 
 

Mo, Di und Do: 19:00 - 21:00 Uhr; 
Mi: 16:00 - 21:00 Uhr; 
Fr: 16:00 - 21:00 Uhr; 
Sa, So u. 
Feiertag: 09:00 - 21:00 Uhr 
 

Wichtig: Hausbesuche immer über 
116 117 anfordern. 

09546- 

88 888 
Bereitschaftsdienstpraxis 
an der Steigerwaldklinik Burgebrach 
 

Mi: 17:00 - 19:00 Uhr; 
Fr: 18:00 - 20:00 Uhr; 
Sa, So u. 
Feiertag: 09:00 - 12:00 Uhr 
              und 16:00 - 19:00 Uhr 
 

Wichtig: Hausbesuche immer über 
116 117 anfordern. 

09191- 

979 630 
Bereitschaftsdienstpraxis 
gegenüber dem Klinikum Forchheim 
 

Mo, Di, Do: 19:00 - 21:00 Uhr; 
Mi, Fr.: 16:00 - 21:00 Uhr; 
Sa, So u. 
Feiertag: 09:00 - 21:00 Uhr 
 

Wichtig: Hausbesuche immer über 
116 117 anfordern. 

09542- 

774 38 55 
Bereitschaftspraxis 
Scheßlitz an der Juraklinik Scheßlitz 
 

Mi u. Fr: 16:00 - 20:00 Uhr; 
vor Feiertagen: 18:00 - 20:00 Uhr; 
Sa, So u. 
Feiertag: 09:00 - 21:00 Uhr 
 

Wichtig: Hausbesuche immer über 
116 117 anfordern. 

0800-
1110111 
bzw. 
0800- 
1110222 

Telefonseelsorge 
 
www.telefonseelsorge.de 

 

Apothekennotdienst; 
Notdienst laut Tageszeitung und Internet (lak-
bayern.notdienst-portal.de) 

 
Bamberg, 09.02.2017 
 

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuer-
wehralarmierung Bamberg-Forchheim 

Lothar Philipp 
Geschäftsführer 

 

___________________________________________ 

Vollzug des Baugesetzbuches – BauGB – 
in der Fassung der Bekanntmachung vom  
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) und 
der Bayer. Bauordnung – BayBO – in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-
gust 2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-l) 
 
Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Bamberg hat mit Bescheid 
vom 21. Februar 2017, Az: 20170075, eine 
Baugenehmigung zum Neubau eines Doppel-
hauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 93/1 der 
Gemarkung Dörfleins erteilt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn. Die Zustellung 
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt 
(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 
 
Die Genehmigungsunterlagen für diese Baumaß-
nahme können beim Landratsamt Bamberg, Lud-
wigstr. 23, Zimmer 232, 96052 Bamberg und bei 
der Stadt Hallstadt zu den jeweils üblichen Dienst-
zeiten eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Baye-
rischen Verwaltungsgericht in Bayreuth, Postfachan-
schrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, Haus-
anschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Be-
teiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22. Juni 2007 (GVBl Nr. 13/2007, Seite 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich 
des Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen. 

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. 
durch E-Mail) ist unzulässig. 

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen 
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

Bamberg, 21.02.2017 
 

Landratsamt Bamberg 
___________________________________________ 
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Landratsamt
Johann Kalb 

Landrat 
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